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storno sei. Grundsätzlich aber wird der
Verteilungsspielraum des Gebraucht-
policenhandels bei steigenden Kapital-
marktzinsen enger, da er sich über
Fonds – vorwiegend für institutionelle
Anleger – refinanziert.

Steuern auf 
Lebensversicherungserträge

Außerdem rechnet Cash Life dem Fis-
kus vor, dass auch der Gebrauchtpoli-
cenhandel für sprudelnde Steuerein-
nahmen sorge. Denn die Renditen der
weitergeführten Lebensversicherun-
gen von etwa 5,5 Prozent im Jahr, müs-
se der Handel versteuern. Etwa 154
Millionen Euro pro Jahre kämen so zu-

sammen. Von den höheren Renditen
älterer Policen profitiere in der Tat der
Gebrauchtpolicenhandel, so der GDV.
Dieser leihe sich auf dem Kapitalmarkt
gering verzinstes Geld, um die höheren
Zinsen der Lebensversicherer zu kas-
sieren, die ihren erklärten Garantiezins
für die gesamte Laufzeit beibehalten
müssen.

Ohnehin handelt es sich bei solchen
Policen vielfach um Finanzierungsge-
schäfte, also um die Besicherung von
Darlehen, heißt es etwas sybillinisch aus
Branchenkreisen. Solche Geschäfte 
seien aber seit 1992 steuerpflichtig. Ein
großer Teil aller auf dem Zweitmarkt ver-
kauften Policen steht in der Tat im 

Zusammenhang mit einem Immobi -
lienwechsel. Das machen auch die Zah-
len im Jahresbericht (Statistik) 05 der
Bundesanstalt für Finanzdienst leis -
tungsaufsicht (BaFin) deutlich. Als soge-
nanntes Frühstorno des Jahres 2005
weist die Aufsicht 0,8 Millionen Verträge
mit einer durchschnittlichen Versiche-
rungssumme von 43 100 Euro aus. 

Vom normalen Storno durch Rückkäufe
und Beitragsfreistellungen waren wei-
tere 3,0 Millionen Verträge mit einer
Durchschnittssumme von 26 600 Euro
betroffen. Die durchschnittliche Sum-
me neu vereinbarter Kapitallebensver-
sicherungen belief sich 2005 dagegen
auf lediglich 12 000 Euro.
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Nicht einmal die Hälfte aller Le-
bensversicherten halten bis zum
Ende durch. Und jedes Mal wird
gerätselt, wie der Policenvertrag
am besten vorzeitig zu beenden
ist, durch Beitragsbefreiung, Kün-
digung oder Verkauf? (Red.)

Es gibt verschiedene Möglichkeiten,
eine Lebensversicherung zu beenden.
Eine Beitragsfreistellung lohnt sich auf
keinen Fall. 

Rückkaufswert oft zu niedrig

Bei einer Kündigung der Versicherung
zahlt die Versicherungsgesellschaft ei-
nen selbst berechneten Rückkaufs-
wert aus, der für den Laien nicht nach-
vollziehbar ist und von den Versiche-
rungsgesellschaften auch nicht offen
gelegt wird.

Eine weitere Möglichkeit ist der 
Verkauf der Lebensversicherung am
Zweitmarkt. In diesem Fall erhalten
Versicherte meist den von der Gesell-
schaft genannten Rückkaufswert zu-
züglich eines Aufschlags von rund drei
Prozent. Oftmals haben sie Anspruch
auf Erstattung ihrer eingezahlten
Beiträge nebst sieben Prozent Verzin-
sung. Der Lebensversicherungsdoktor
(LV-Doktor) hilft dabei, die noch aus-

stehenden Ansprüche gegenüber den
Versicherern durchzusetzen. „Viele
Ver sicherte hätten sich niemals für
den Abschluss einer Kapitallebens-
oder Rentenversicherung entschie-
den, wenn ihnen die wirklichen Kos -
ten oder niedrigen Rückflüsse in den
ersten Jahren bekannt gewesen
wären“, meint Jens Heidenreich,
Handlungsbevollmächtigter der hinter
dem LV-Doktor stehenden Schweizer
proConcept AG.

Zwar hat der Bundesgerichtshof in
mehreren Urteilen – so zuletzt im No-
vember 2005 – entschieden, dass
Versicherte bei Verträgen, die ab dem
29. Juli 1994 abgeschlossen und vor-
zeitig gekündigt oder beitragsfrei ge-
stellt wurden, grundsätzlich Anspruch
auf eine Nachberechnung ihrer Bei-
tragserstattungen haben, doch bislang
haben nur wenige hiervon Gebrauch
gemacht.

„Für die Gesellschaften ist es wesent-
lich einfacher, nur die Fälle nebst den
dann entstandenen Rechtsverfol-
gungskosten zu regulieren, die
tatsächlich von den Kunden eingefor-
dert werden“, erläutert Heidenreich.
Ein nicht unerheblicher Teil der ehe-
mals Versicherten scheitert dabei be-
reits im ersten Anlauf an den Rechts-

abteilungen der Gesellschaften. Über
die Internetseite des LV-Doktor kön-
nen „Versicherungsgeschädigte“ über-
prüfen, wie sie aus ihrem Vertrag mehr
herausholen können. Zur Durchset-
zung der Kundenansprüche bedient
sich der LV-Doktor neben einschlägi-
gen Rechtsanwaltskanzleien auch der
Hilfe von Rechts- und Versicherungs-
experten. 

Rechtsansprüche prüfen lassen

Der Kunde reicht beispielsweise einen
bereits gekündigten Versicherungsver-
trag ein, der zunächst kostenlos ge-
prüft wird. Besteht eine Erfolgschance,
wird eine Detailprüfung durch einen
Anwalt vorgenommen und im Regel-
fall eine Deckungszusage für die Über-
nahme der Kosten eines Prozesses er-
teilt. Erst dann wird die Prüfungsge-
bühr von 150 Euro fällig. Kommt es,
wie in vielen bereits durchgeführten
Verfahren, zu einer Nachzahlung, tei-
len sich diese Kunde und LV-Doktor.
Da es sich immer um einen „Mehrer-
lös“ handelt, den der Kunde ansons -
ten nicht bekommen hätte, also im-
mer ein Gewinn. 
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